
 

 

 

 

 

 

Berlin, den 09.03.2022 grö 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Buschmann, 

 

wir begrüßen die für den Herbst 2023 angekündigte Reform des Fami-

lienrechts. Gleichwohl sehen wir in einem Punkt dringenden Handlungs-

bedarf: §§ 1591 und 1592 BGB bestrafen Kinder in Regenbogenfamilien 

für das Geschlecht des nichtgebärenden Elternteils. Diesen Kindern wird 

ein Elternteil vorenthalten. Aktuell lässt sich die rechtliche Absicherung 

durch zwei Elternteile nur durch eine Adoption erreichen. Diese Rechts-

lage wird inzwischen auch von mehreren Obergerichten für verfas-

sungswidrig gehalten. Vier entsprechende Verfahren sind beim Bundes-

verfassungsgericht anhängig. 

 

Hier kann und muss der Gesetzgeber möglichst schnell handeln. Die 

rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung muss unabhängig vom Geschlecht je-

den Elternteils erfolgen. Wir fordern, dass mit dem gebärenden Eltern-

teil verheiratete Personen – unabhängig von deren Geschlecht – qua 

Gesetz zum zweiten Elternteil werden (§ 1592 Nr. 1 BGB). Dies betrifft 

meistens Zwei-Mütter-Familien, aber auch Personen ohne Ge-

schlechtseintrag oder mit Geschlechtseintrag "divers".  
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Zudem muss die bisherige Vaterschaftsanerkennung zur Elternschafts-

anerkennung erweitert werden (§ 1592 Nr. 2 BGB), damit alle unverhei-

ratete Paare und deren Kinder gleichbehandelt werden. 

 

Bei diesem Reformschritt sollen auch die Bedürfnisse der bereits vor In-

krafttreten der Reform in Regenbogenfamilien geborenen Kinder ge-

wahrt werden. Durch eine rückwirkende Regelung muss Rechtssicher-

heit geschaffen und den Familien die Möglichkeit gegeben werden, 

Adoptionsverfahren zu vermeiden bzw. zu beenden.  

 

Dies entlastet nicht nur die Regenbogenfamilien sondern auch die Justiz 

und Verwaltung. 

 

Für ein Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Juristen 

 

Dirk Siegfried 

Rechtsanwalt und Notar 


